
Auditorenschulung 

Qualitätssiegel für Altenheime 

euPrevent 

Euregionale Akademie für  Patientensicherheit
und Infektionsschutz (Süd)



Prof. Andreas Voss 

Universität/CWZ Nijmegen 

Dr. Inka Daniels-Haardt 

Landeszentrum Gesundheit NRW 



 

23 Pflegeeinrichtungen erhalten das 

„Qualitätssiegel für Pflegeheime” 

Unter dem Motto “Yes, we care” wurden in der 

vergangenen Woche 23 Pflegeeinrichtungen aus 

der Region Nijmegen mit dem “Qualitäts-siegel 

für Pflegeheime“ ausgezeichnet. Diese Siegel 

sind innerhalb des Euregio Rhein-Waal 

INTERREG IV A Projekts EurSafety Health-net 

entwickelt worden. 

Verschiedene deutsche Instanzen, wie die LIGA NRW (Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit in 

Nordrhein-Westfalen) und das Gesundheitsamt in Wesel haben bereits angekündigt, die 

Qualitätskriterien auf deutscher Seite anpassen und die Möglichkeiten erkunden zu wollen, wie 

diese in der Praxis anzuwenden sind. 
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April 2012 

Um Senioren- und Pflegeheime bei der Einhaltung von Qualitätsstandards 

zu unterstützen, hat das Gesundheitsamt der Stadt Bonn im Rahmen des 

MRE-Netzwerkes Nordwest, in Kooperation mit dem Institut für Hygiene 

und öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn, mit dem 

Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG.NRW, Münster) und dem Hygiene-

Institut des Universitätsklinikums Münster ein so genanntes MRE-Siegel 

für Alten- und Pflegeheime erarbeitet. Der Bonner Gesundheitsdezernent 

Rüdiger Wagner hat am 3. April und am 26. September bei einer 

feierlichen Verleihung das Qualitätssiegel überreicht.  



Erläuterung der Qualitätsziele 

• 10 Qualitätsziele wurden definiert 

 

• Für jedes Ziel gibt es zwischen 1 und 20 

Qualitätspunkte 

 

• Insgesamt können max. 100 Qualitäts-

punkte (QP) erzielt werden 





Erläuterung der Qualitätsziele 

Zur Erlangung des Qualitätssiegels 

müssen mind. 60 % der Gesamtpunkte 

(d.h. 60 QP) erreicht werden 

 

In jedem Qualitätsziel müssen Punkte 

erworben werden bzw. die Mindestan-

forderung erfüllt sein 



Erläuterung der Qualitätsziele 

Das Qualitätssiegel ist für 3 Jahre gültig 

 

Nach Ablauf dieses Zeitraums sollen von 

den angeführten 100 QP mind. 80 % (d.h. 

80 Punkte) erfüllt sein 



QZ 1 
Einrichtung einer 

Hygienekommission 



QZ 1: Einrichtung einer Hygienekommission 

Ziel: 

 

Beratung der Geschäftsführung in 

Hygienefragen 

 

Diskussion aktueller Hygienethemen 





QZ 1: Einrichtung einer Hygienekommission 

Beurteilungskriterien: 

 

Hygienekommission oder vergleichbares 
Gremium 

 

Geschäftsordnung, die als Mindest-
anforderung die Inhalte der beigefügten 
Muster-GO enthält 



QZ 1: Einrichtung einer Hygienekommission 

Grundelemente der Geschäftsordnung: 

 

Beteiligung der Geschäftsführung 

 

Führen von Protokollen 

 

Führen von Teilnehmerlisten 

 

Mind. zwei Sitzungen pro Jahr 



QZ 1: Einrichtung einer Hygienekommission 

 

Punktevergabe: 

 

 Einrichten der Kommission: 5 QP 

 

 Geschäftsordnung: 5 QP 



QZ 2 
Prävalenzmessung 

Pflege-/Therapie- 

assoz. Infektionen 



QZ 2: Prävalenzmessung 

Ziel: 

 

Datenerhebung zur Beurteilung der 

aktuellen Situation bez. Infektionen 

und Antibiotikagebrauch 

 

Vermeidung von Antibiotikaresistenz-

entwicklung 



QZ 2: Prävalenzmessung 

Erfassung von: 

 

Einrichtungs- und Bewohnerdaten 

 

Daten zur Anwendung systemischer Antibiotika 

 

 im Sinne einer Punktprävalenz (ein Tag) 

 

mind. einmal jährlich 



QZ 2: Prävalenzmessung 

 Notwendige Angaben bei Bewohnern mit 
Antibiotikatherapie: 

 

Diagnose 

 

Erregernachweis + Resistenz (soweit bekannt) 

 

Therapie 



QZ 2: Prävalenzmessung 



QZ 2: Prävalenzmessung 

Bewohnerdaten 



QZ 2: Prävalenzmessung 
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QZ 2: Prävalenzmessung 
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QZ 2: Prävalenzmessung 

Punktevergabe: 

 

 Erhebung erfolgt;  

  Unterlagen vollständig: 10 QP 

 

 Erhebung erfolgt;  

  Unterlagen  unvollständig: 5 QP 

 



QZ 3 
Teilnahme an 

Qualitätsverbund- 

veranstaltungen 



QZ 3: Qualitätsverbundveranstaltungen 

Ziel: 

 

 Weiterbildungen in 

• Hygiene 

• Infektionsprävention 

 

 Netzwerkbildung 



QZ 3: Qualitätsverbundveranstaltungen 

• Veranstaltungen der 
euPrevent-Koordinations-
zentren in Aachen und 
Maastricht 

• Veranstaltungen von 
euPrevent / EurSafety 
(erkennbar durch Logo) 

• Netzwerkveranstaltungen, 

 z.B. Runder Tisch im 
Gesundheitsamt 

Euregionale Akademie für  Patientensicherheit
und Infektionsschutz (Süd)



QZ 3: Qualitätsverbundveranstaltungen 

Pro Einrichtung mind. ein(e) Vertreter/-in 

 (Leitung und/oder Hygienebeauftragte(r)) 

 

Alle an der Thematik interessierten         
Mitarbeiter/-innen können teilnehmen  

 

Pro Veranstaltung gibt es 5 QP, max. 
jedoch 15 QP (= 3 Qualitätsverbundveran-
staltungen während der Siegel-Laufzeit) 



QZ 4 
Richtlinie MRSA 



QZ 4: Richtlinie MRSA 

Ziel: 

 

Nachweis einer aktuellen Richtlinie    

zum Umgang mit MRSA-Trägern 



QZ 4: Richtlinie MRSA 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis einer MRSA-Richtlinie 

 

Aktualität (nicht älter als 4 Jahre) 

 

Standardisiertes Überleitungssystem 

(Kolonisation, Sanierungsstatus) 

 



QZ 4: Richtlinie MRSA 

Punktevergabe: 

 

Nachweis einer MRSA-Richtlinie, inkl. 

eines standardisierten Überleitungs-

systems: 2 QP 

 

Aktualität der Richtlinie: 3 QP 

 



QZ 5 
Richtlinie Hygiene/ 

Basishygiene: 

insbes. Händehygiene 



QZ 5: Richtlinie Hygiene/Basishygiene 

Ziel: 

 

Nachweis aktueller Hygienerichtlinien 



QZ 5: Richtlinie Hygiene/Basishygiene 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis einer Hygiene-Richtlinie mit 

Schwerpunkt Händehygiene 

 

Aktualität (nicht älter als 4 Jahre) 

 



QZ 5: Richtlinie Hygiene/Basishygiene 

Punktevergabe: 

 

Nachweis einer Hygiene-Richtlinie, mit 

Schwerpunkt Händehygiene: 2 QP 

 

Aktualität der Richtlinie: 3 QP 

 



QZ 6 
Richtlinie  

Harnwegsinfektionen, 

inkl. regelmäßige  

Indikationsprüfungen 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

Ziel: 

 

Nachweis einer aktuellen Richtlinie bei 
Harnwegsinfektionen 

 

Regelmäßige Indikationsprüfung für 
Harnwegskatheter (Reduktion von 
Infektionspotential, Verbesserung von 
Lebensqualität) 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis einer Richtlinie Harnwegs-

infektionen 

 

Aktualität (nicht älter als 4 Jahre) 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

Punktevergabe: 

 

Nachweis einer Richtlinie Harnwegs-

infektionen: 2 QP 

 

Aktualität der Richtlinie: 3 QP 

 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

• „Da Harnwegsinfekte zu den häufigsten pflege-

assoziierten Infektionen gehören, wird neben 

entsprechenden Richtlinien zur Infektions-

prävention zusätzlich die Indikation der Anlage 

eines Harnblasenkatheters mithilfe eines Frage-

bogens regelmäßig überprüft.  

• Durch die kritische Prüfung der Indikation soll 

die Zeitspanne der Anlage eines Katheters 

möglichst kurz gehalten werden.“ 

Quelle: Sebastian Thole, Inka Daniels-Haardt*, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, Münster - Qualitätssiegel für 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen – Hintergrund, Konzept und Erfahrungen, aus: Hyg Med 2012; 37 – 5 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 
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QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

Beurteilungskriterien: 

 

Durchführung mind. zweimal jährlich 

während der Siegellaufzeit 

 

Das zuständige Gesundheitsamt erhält 

Einsicht in: 
– die Abfragebögen 

– die Dokumentation von Konsequenzen 



QZ 6: Richtlinie Harnwegsinfektionen 

Punktevergabe: 

 

Durchführung der 

Indikationsprüfungen: 10 QP 

 

Nachweis der Richtlinie: max. 5 QP 



QZ 7 
Richtlinie  

Influenza 



QZ 7: Richtlinie Influenza 

Ziel: 

 

Nachweis einer aktuellen Richtlinie 
zum Vorgehen bei Influenza 



QZ 7: Richtlinie Influenza 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis einer Richtlinie Influenza 

 

Aktualität (nicht älter als 4 Jahre) 

 



QZ 7: Richtlinie Influenza 

Punktevergabe: 

 

Nachweis einer Richtlinie Influenza: 2 QP 

 

Aktualität der Richtlinie: 3 QP 

 



QZ 8 
Richtlinie  

Gastroenteritis 



QZ 8: Richtlinie Gastroenteritis 

Ziel: 

 

Nachweis einer aktuellen Richtlinie 
zum Vorgehen bei Gastroenteritiden 



QZ 8: Richtlinie Gastroenteritis 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis einer Richtlinie Gastroenteritis 

 

Aktualität (nicht älter als 4 Jahre) 

 



QZ 8: Richtlinie Gastroenteritis 

Punktevergabe: 

 

Nachweis einer Richtlinie Gastroenteritis: 

2 QP 

 

Aktualität der Richtlinie: 3 QP 

 



QZ 9 
Bereitstellung einer 

qualifizierten hygiene- 

beauftragten Kraft 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Ziel: 

 

Schaffung personeller Zuständigkeit 
für Hygienefragen 

 

Kommunikationspartner in der 
Netzwerkarbeit 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Beurteilungskriterien: 

 

Mind. 3-jährige Erfahrung im Bereich der 

Hygiene und Infektionsprävention 

 

Absolvierung eines Weiterbildungs-

kurses „Hygienebeauftragte(r) im Alten-

heim“ 

 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Anerkannt werden Weiterbildungen, 

deren Inhalte und Umfang dem 

Curriculum entsprechen, welches von 

der Euregionalen Akademie (Süd) in 

Kooperation mit dem NLGA zur 

Verfügung gestellt wird. 

 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Die benannten Kriterien gelten für: 

 

die/den Hygienebeauftragte(n) 

 

deren Stellvertretung 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Punktevergabe: 

 

Hygienebeauftragte mit anerkannter 
Weiterbildung: 5 QP 

 

Stellvertretung mit anerkannter 
Weiterbildung: 5 QP 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Punktevergabe: 

 

Hygienebeauftragte mit nicht 
anerkannter Weiterbildung: 2 QP 

 

Stellvertretung mit nicht anerkannter 
Weiterbildung: 2 QP 



QZ 9: Hygienebeauftragte 

Punktevergabe: 

 

Hygienebeauftragte ohne Weiterbildung, 
mit Nachweis einer Anmeldung für eine 
Weiterbildung innerhalb von 6 Monaten: 
1 QP 

 

Stellvertretung ohne Weiterbildung, mit 
Nachweis einer Anmeldung für eine 
Weiterbildung innerhalb von 6 Monaten : 
1 QP 



QZ 10 
Qualifizierte 

Schulungen 



QZ 10: Qualifizierte Schulungen 

Ziel: 

 

Nachhaltige Vermittlung von Standards, 
z.B. im Umgang mit MRSA-Trägern 

 

Verbesserung der Durchführung von 
Maßnahmen der Basishygiene 



QZ 10: Qualifizierte Schulungen 

Beurteilungskriterien: 

 

Nachweis von Schulungen zu den 
Themen: 
 MRSA-Management  

 Händehygiene 

 

Schulungsunterlagen werden zur 
Verfügung gestellt. 



QZ 10: Qualifizierte Schulungen 

Beurteilungskriterien: 

 

Teilnehmen müssen zumindest: 
 Alle festangestellten Mitarbeiter/-innen 

 Mitarbeiter mit häufigem Bewohnerkontakt 

 

Berücksichtigt werden Schulungen, die 
zum Zeitpunkt der Teilnahmebekundung 
nicht länger als ein Jahr zurückliegen 



QZ 10: Qualifizierte Schulungen 

Punktevergabe: 

 

Schulung „MRSA-Management“: 10 QP 

 

Schulung „Händehygiene“: 10 QP 



QZ 10: Qualifizierte Schulungen 

Abweichende Punktevergabe: 

 

Hat nur ein Teil der Mitarbeiter/-innen 
teilgenommen, richtet sich die Punktzahl 
nach dem Prozentsatz der Teilnehmer 
gemessen an der Gesamtbelegschaft. 

 

Bedingung: Nachweis über einen 
konkreten Schulungstermin für die 
restlichen Mitarbeiter/-innen 



Die Checkliste 





Quelle: Fotograf: Paul Butscher, Klinikfotograf | Archiv: Büro für Sozialgeschichte Basel  

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


